
Mischpaletten - nach Ihren
Wünschen konfektioniert!

Kontaktieren
Sie uns gerne
für Liefer-
optionen
und
Preise!

Ihr Kontakt zum Vertrieb:
Tel. 0 64 31 - 92 92 50
vertrieb@cti-brands.de

Wir liefern auch

dezentral in Ihre 

Filialen!



Ihre Ansprechpartner im Vertrieb:

Herr Adnan Inan
Tel. 0170 - 92 47 11 8

Account Manager
Sales Manager

Herr Günter Urban
Tel. 0 64 31 - 92 92 50

Head of Sales, ppa.

Herr Yannek Bäcker
Tel. 0160 - 90 49 11 16

Sales&Marketing Director, ppa.

Frau Conny Leithold
Tel. 0160 - 90 49 11 17
Sales Manager





TOP UMSATZBRINGER 
und ein breites Sortiment im Garten-/und Haushaltsbereich

KURZE LIEFERZEITEN 
innerhalb Deutschlands ca. 5 Werktage

IMMER VERFÜGBAR
Unser Webshop hat Tag und Nacht für Sie geöffnet!







ATTRAKTIVE RABATTAKTIONEN 
wechselnde Vorteilsaktionen für Onlinebestellungen



https://shop.cti-brands.de

BEQUEM ONLINE BESTELLEN
IN UNSEREM WEBSHOP!



KOMFORTABEL
jpg-Bilder kostenlos und bequem herunterladen

IMMER VERFÜGBAR 
Rund um die Uhr, unabhängig von Bürozeiten

HOHE AUFLÖSUNG
Professionelle Bilddaten unserer Artikel in Printqualität







PERSÖNLICHER ZUGANG 
Sichere Nutzung durch personalisierte Zugangsdaten



KOSTENLO
S!

ARTIKELBILDER FÜR IHRE
WERBUNG? 

CTI-BILDERCLOUD!

Jetzt ausprobieren und Ihren 
Zugang  anfordern: 

Mail an:
info@cti-brands.de



BESTELLUNG

Mind.-Auftragswert: 250,- € netto

Bis zu einem Auftragswert von 500,- €  

berechnen wir einen Frachtkostenanteil 

von 9,95 € (innerhalb der BRD)! Bei 

Fixterminen kein Avis! Lieferung an 

Neukunden nur per Nachnahme!

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.!

  Inhaber / GF

  Kunde Telefon

  Kunde Telefax

  E-Mail / Mobil

  Hebebühne   JA   NEIN

  Avis   JA   NEIN  unter Tel. _______________

  gewünschte Lieferwoche: _____________ KW

  Mo bis Fr von ___________ bis ___________ Uhr

  Kunden-Nummer
  (ggf. NEU)

  Auftrags-Nummer

  Lieferung ca. in KW

  Zahlungskonditionen

  Datum

Pos. Art.-Nr. Art.-Bezeichnung Menge Preis (netto)

Unterschrift: Seite ____ von ____                           

Rechnungsanschrift

Einkäufer (Kunde)

Vertreter (Lieferant)

Lieferanschrift (falls abweichend)

Lieferung

CENTI Warenhandels GmbH
Schloßstr. 24 .. 65594 Runkel-Dehrn
info@cti-brands.de ..  www.cti-brands.de
fon +49 (0) 64 31. 92 92 - 0 

Rückfax an +49 (0) 64 31  92 92 - 92

Aufträge werden ausschließlich zu den umseitig aufgeführten AGB ausgeführt. Es ist bekannt, dass Ware, die als Postenware deklariert ist, kleine Mängel aufweisen kann. Der Besteller 
verzichtet auf diesbezügliche Mängelrügen. 

Bank: Nassauische Sparkasse, BLZ 510 500 15 / Kto. 0393 222 727 · HRB 3781 · AG: Limburg · ILN 4042746 000001  USt.-ID: DE 210 576 486 
Geschäftsführer:  Reiner Bock, Jan Buhrow



1. Geltung unserer AGB
1.1. Im Geschäftsverkehr zwischen uns und unseren Kunden gelten für die Dauer der Geschäftsverbindung, auch für künftige Auf-
träge, ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit eine von uns verwendete Auftragsbestätigung 
keinen davon abweichenden Inhalt hat und soweit nicht schriftlich, fernschriftlich oder mit Telefax einer Abänderung unserer Auf-
tragsbestätigung oder AGB durch den Kunden zugestimmt wurde.
1.2. Abweichenden Bedingungen in Bestellformularen oder Bestellschreiben von Kunden widersprechen wir bereits hiermit. Sie wer-
den auch dann für uns nicht bindend, wenn wir ihnen nicht oder nicht in jedem Einzelfall ausdrücklich widersprechen oder wenn wir 
nach Empfang von abweichenden Einkaufsbedingungen die Lieferung ausführen.
1.3. Sämtliche Verträge mit unseren Kunden werden erst durch unsere schriftliche, fernschriftliche oder Telefax- Auftragsbestätigung, 
die auch zugleich mit der Rechnungsstellung erfolgen kann, wirksam. Bis dahin sind unsere Angebote unverbindlich und freiblei-
bend, soweit wir sie nicht für einen bestimmten Zeitraum als bindend bezeichnet haben.

2. Lieferbedingungen, Lieferumfang, Gefahrübergang
2.1. Die Preise und Liefertermine ergeben sich aus unseren Angeboten bzw. Auftragsbestätigungen. Die Preise verstehen sich in 
Euro, verladen ab Versendungsort, zuzüglich handelsüblicher Verpackung, die nicht zurückgenommen wird, und für Unternehmer 
zuzüglich Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen Höhe.
2.2. Den vereinbarten Preisen liegen die derzeit für uns gültigen Einkaufspreise, Lohn- und Gehaltstarife, Zölle und Frachten zugrun-
de. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrags Kostenerhöhungen, 
insbesondere für den Fall der Erhöhung der vorgenannten Kostenfaktoren, eintreten. Diese werden wir unserem Kunden auf Ver-
langen nachweisen.
2.3. Die Kosten der Versendung trägt der Kunde. Eine Transportversicherung wird von uns nur auf ausdrückliches Verlangen des 
Kunden und dann auf dessen Rechnung abgeschlossen.
2.4. Teillieferungen sind zulässig.
2.5. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Werk vereinbart.
2.6. Wir haben unsere Lieferverpflichtung erfüllt, sobald die Ware ordnungsgemäß der Post, Bahn, dem Frachtführer oder Spediteur 
übergeben, oder auf Fahrzeuge unserer Kunden verladen worden ist. Dies gilt auch bei Teillieferungen.

3. Lieferfristen und Störungen
3.1. Wir stehen für die rechtzeitige Beschaffung einer Lieferung nur ein, soweit wir durch rechtzeitigen Abschluss entsprechender 
Verträge mit Zulieferern oder Subunternehmern die erforderlichen Zulieferungen und sonstigen Leistungen rechtzeitig erhalten. Wir 
werden den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit oder nicht rechtzeitige Verfügbarkeit der Zulieferungen informieren.
3.2. Eine von uns angegebene Lieferfrist beginnt, falls technische Unterlagen, Material, Hilfsstoffe oder Werkzeuge vom Kunden bei-
zustellen oder Anzahlungen zu leisten sind, mit deren Eingang bei uns. Wird eine vereinbarte Lieferfrist oder wird ein Liefertermin aus 
von uns zu vertretenden Gründen überschritten, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder weiterhin auf Lieferung bestehen. 
Hierzu hat er innerhalb einer angemessenen Frist und nach Aufforderung durch uns, eine entsprechende Erklärung abzugeben. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schadensersatz bleiben unberührt, wobei wir, ein Vertreter oder ein Erfüllungsgehilfe, nur im Falle 
der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verzögerung der Lieferung nach den gesetzlichen Bestimmungen haften. Unsere Haftung 
ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der im letzten 
Satz von 3.2. aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im Übrigen wird unsere Haftung wegen Verzögerung der Leistung für den Scha-
densersatz neben der Leistung auf 5 % und für den Schadensersatz statt der Leistung auf 10 % des Wertes der Lieferung begrenzt. Die 
vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
3.3. Von uns nicht zu vertretende Störungen in unserem Geschäftsbetrieb, bei Vorlieferanten, insbesondere Arbeitsausstände und 
rechtmäßige Sperrungen sowie Fälle höherer Gewalt, die auf einem unvorhersehbaren und unverschuldeten Ereignis beruhen, ver-
längern die Lieferzeit entsprechend. Zum Rücktritt ist der Kunde nur berechtigt, wenn er in diesen Fällen nach Ablauf der vereinbar-
ten Lieferfrist die Lieferung schriftlich anmahnt und diese dann nicht innerhalb einer zu setzenden angemessenen Nachfrist, nach 
Eingang des Mahnschreibens des Kunden an uns, an den Kunden erfolgt. Im Falle kalendermäßig bestimmter Lieferfrist beginnt mit 
deren Ablauf die zu setzende Nachfrist. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schadensersatz statt der Leistung bleiben unberührt.

4. Nichterfüllung durch den Kunden
4.1. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten (z.B. Nichtzahlung einer Vorkasse, Nicht-
erreichbarkeit trotz AVIS-Anforderung), so sind wir berechtigt, den uns hieraus entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehr-
aufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechte-
rung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
4.2. Weiterhin sind wir, unter den vorgenannten Voraussetzungen und nach vorangehender Setzung einer Nachfrist von zwei Wo-
chen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung in nachgewiesener Höhe, zumindest aber in 
Höhe von 15 % des Vertragspreises zuzüglich Umsatzsteuer, geltend zu machen. Es wird jedoch dem Kunden der Nachweis gestattet, 
der Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, 
wenn der Kunde die Zahlung der Vorkasse oder das Beheben der zur Verletzung der Mitwirkungspflichten führenden Umstände 
endgültig verweigert.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur Erfüllung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, ein-
schließlich Zinsen, Nebenforderungen und Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung, auch Kosten einer erforderlichen Intervention 
wegen einer Pfändung der angelieferten Ware durch Dritte, vor. Eine Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware ist uns unverzüglich 
mitzuteilen.
5.2. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der gelieferten Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs berechtigt. 
Für diesen Fall tritt er schon jetzt an uns alle seine zukünftigen Ansprüche gegenüber seinem Kunden aus der Weiterveräußerung ab. 
Von Dritten eingehende Zahlungen nimmt der Kundetreuhänderisch für uns entgegen und leitet sie uns unverzüglich, im Rahmen 
seiner uns gegenüber noch offenen Verbindlichkeit, weiter.
5.3. Auf unser Verlangen ist der Kunde im Fall von Zahlungsverzug oder Nichterfüllung verpflichtet, uns die Namen seiner Kunden, 
gegenüber denen er durch Veräußerung unserer Ware Ansprüche erworben hat, sowie die von diesen geschuldeten Beträgen, mit-
zuteilen.
5.4. Übersteigt der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, sind wir auf 
Verlangen des Kunden hinsichtlich des 20 % übersteigenden Betrags, zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
5.5. Der Käufer kann, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nachkommt, bis zum Widerruf die 
Außenstände für sich einziehen. Mit einer Zahlungseinstellung, Beantragung des Insolvenzverfahrens, einem Scheck oder Wechsel-
protest oder einer erfolgten Pfändung erlischt das Recht zu Weiterverkauf oder Verarbeitung der Waren und zum Einzug der Außen-
stände. Danach eingehende abgetretene Außenstände sind sofort auf einem Sonderkonto anzusammeln.

6. Zahlungsbedingungen
6.1. Zahlungen sind entsprechend den im Einzelfall getroffenen Vereinbarungen zu leisten.
6.2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) drei Tage nach Rechnungsda-
tum zur Zahlung fällig. Für Neukunden ist die bestellte Ware grundsätzlich zwei Mal per Vorkasse zu zahlen, bevor eine Auslieferung 
auf offene Rechnung erfolgen kann. Voraussetzung hierfür ist eine positive Wirtschaftsauskunft. Wird die Vorkasse nicht pünktlich 
geleistet, greift Ziffer 4.
6.2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) drei Tage nach Rechnungsda-
tum zur Zahlung fällig. Für Neukunden ist die bestellte Ware grundsätzlich zwei Mal per Vorkasse zu zahlen, bevor eine Auslieferung 
auf offene Rechnung erfolgen kann. Voraussetzung hierfür ist eine positive Wirtschaftsauskunft. Wird die Vorkasse nicht pünktlich 
geleistet, greift Ziffer 4.
6.3. Eine Aufrechnung gegen unsere Lieferforderungen ist nur mit von uns nicht bestrittenen, oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen des Kunden zulässig.
6.4. Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, sind wir zur Lieferung bestellter Ware bis zur vollständigen Zahlung rückständiger 
Beträge nicht verpflichtet. In derartigen Fällen sowie bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden (z.B. bei 
Scheck- oder Wechselprotest, eine Wirtschafts- oder Bankauskunft mit einem negativ deutbaren Inhalt), bei Übergang des Geschäfts 
auf Dritte, Auflösung des Geschäfts oder Tod des Kunden sind wir berechtigt, für noch nicht ausgeführte Lieferungen Vorkasse zu ver-
langen. Lehnt der Kunde diese Art der Geschäftsabwicklung ab, werden alle noch offenen Forderungen zur Zahlung fällig.

7. Gewährleistung
7.1. Die Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rü-
geobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei Anlieferung der Ware ist die Versiegelung und Liefermengen zu prüfen. 
Offene Mängel müssen vom Fahrer quittiert werden.
7.2. Mängelrügen wegen verdeckter Mängel müssen unverzüglich nach der Entdeckung unter genauer Beschreibung geltend ge-
macht werden. Bei der Mängelrüge hat der Kunde den jeweiligen Auftragsbezug (Auftragsnummer) anzugeben.
7.3. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheb-
licher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem Fall CENTI 
zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Kunden das Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. 
Unberührt bleibt das Recht des Kunden, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Bedingungen Schadensersatz 
statt der Leistung zu verlangen. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Kunde, soweit sie sich 
dadurch erhöhen, dass die Lieferungen an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht werden, es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.Kunden, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und dieser 
Bedingungen Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen 
trägt der Kunde, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die Lieferungen an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden ver-
bracht werden, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

8. Verjährung beim Kauf neuer und gebrauchter Sachen 
Die Verjährungsfrist für Ansprüche und die Frist für die Unwirksamkeit von Rechten wegen Mängeln der Lieferungen – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – betragen beim Kauf neuer Sachen ein Jahr. Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferung beim Kauf 
gebrauchter Sachen werden – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Die Verjährungsfristen nach den Sätzen 1 und 2 
gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen - unabhängig von 
der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Die Verjährungsfristen gelten mit folgender Maßgabe: Die Verjährungsfristen gelten generell 
nicht im Falle des Vorsatzes. Die Verjährungsfristen gelten auch nicht, wenn CENTI den Mangel arglistig verschwiegen haben sollte. 
Hat CENTI einen Mangel arglistig verschwiegen, so gelten anstelle der in den Sätzen 1 und 2 genannten Fristen die gesetzlichen 
Verjährungsfristen. Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den Fällen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Verjährung beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung. 
Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablauf-
hemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.

9. Abgetretene Forderungen/ Factoring
9.1 Die Ansprüche der CENTI Warenhandels GmbH gegen den Kunden aus Lieferungen und Leistungen sind an die Eurofactor AG 
abgetreten, sofern der Kunde ein entsprechendes Informationsschreiben erhalten hat und die Abtretung auf dem Rechnungsbeleg 
angezeigt wurde. Mit diesem Vorgehen erklärt sich der Kunde einverstanden. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung können für 
solche Rechnungen nur an die Eurofactor AG erfolgen.
9.2 Maßgeblich für den Zahlungszeitpunkt betreffend die Rechnungen nach 10.1 ist der Eingang der Gutschrift auf dem Konto der 
Eurofactor AG.
9.3 Sämtliche zu Gunsten der Centi Warenhandels GmbH bestehenden Rechte aus den vereinbarten Sicherungsabreden der unter 
10.1 fallenden Forderungen, insbesondere Sicherungs- und Vorbehaltseigentum in allen Formen, sind auf die Eurofactor AG über-
tragen.
9.4 Die Eurofactor AG ist berechtigt, Informationen und Daten über den Käufer zu erheben, speichern, verarbeiten, nutzen und an 
Dritte insbesondere zum Zwecke des Forderungseinzugs oder des ausgelagerten Debitorenmanagements zur Speicherung, Ver-
arbeitung und Nutzung weiterzugeben.
9.5 Jegliche Produktverantwortung der Eurofactor AG wird ausgeschlossen.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
10.1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien gilt das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
10.2. Falls nichts Abweichendes vereinbart wurde, ist der Hauptsitz von CENTI in Runkel-Dehrn Erfüllungs- und Zahlungsort.
10.3. Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Lim-
burg ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
10.4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.
10.5. Es steht der CENTI Warenhandels GmbH und analog auch der Eurofactor AG frei, bei Streitigkeiten in den unter 10.1 genannten 
Vertragsverhältnissen auch am Sitz des Kunden Klage zu erheben.
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